
Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge
enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Fürsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 62 (1965)

Heft: 12

Artikel: Beitritt des Kantons Genf

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-836528

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-836528
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


sische Justiz- und Polizeidepartement vertritt nach wie vor die Auffassung, es sei
Sache des Heimatstaates, für seine in der Schweiz ansässigen fürsorgebedürftigen
Landsleute aufzukommen, und verweist aufdie diesem Prinzip folgenden bestehenden,

sehr befriedigenden Fürsorgevereinbarungen mit Frankreich und vor allem
mit Westdeutschland. Es schiene ihm gefährlich, mit Österreich auf einer andern
Basis zu verhandeln, um die vorerwähnten Vereinbarungen nicht zu gefährden.

Wie soll nun die Hilfeleistung an österreichische Staatsangehörige weitergehen?
Zu dieser die Armenpflegen besonders interessierenden Frage nimmt dasjustiz-
und Polizeidepartement wie folgt Stellung:

«Bei dieser Sachlage sind die Kantone in der Frage der Unterstützung von
österreichischen Staatsangehörigen im Rahmen der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung auch weiterhin frei. Staatsvertraglich sind wir lediglich durch den auf
das Jahr 1875 zurückgehenden schweizerisch-österreichischen Niederlassungsvertrag

gehalten, mittellose österreichische Staatsangehörige, welche in der Schweiz
erkranken oder verunglücken, mit Inbegriff der Geisteskranken, ,wie die eigenen^
Angehörigen zu besorgen und bis zu dem Zeitpunkt zu verpflegen, in welchem die
Heimkehr ohne Nachteile für die Betreffenden oder für Dritte stattfinden kann'.
Für die Frage der Heimschaffung gilt das schweizerisch-österreichische Abkommen
über die Aufnahme von Personen an der Grenze. Darin wird bestimmt, daß
beabsichtigte Heimschaffungen von Personen, die wegen Krankheit oder mit
Rücksicht auf ihr Alter der Betreuung bedürfen, der zuständigen konsularischen
österreichischen Vertretung zu melden sind, die ihrerseits dann den schweizerischen

Behörden innerhalb Monatsfrist Antwort zu erteilen hat.» Mw.

Beitritt des Kantons Genf

zum Konkordat über die wohnörtliche Unterstützung und zur Verwaltungsvereinbarung über
die Unterstützung von Doppelbürgern.

Am 15. Oktober 1965 hat der Bundesrat den Beitritt des Kantons Genf zum
Konkordat über die wohnörtliche Unterstützung vom 25. Mai 1959 (vom Bundesrat
genehmigt am 16. Dezember 1960) festgestellt. Er hat bei dieser Gelegenheit
bestimmt, daß das Konkordat im Verhältnis zwischen dem Kanton Genf und deni
übrigen Konkordatskantonen am 1.Januar 1966 wirksam wird.

Mit gleichem Datum hat der Bundesrat von dem vom Kanton Genf auf den
3I.Dezember 1965 erklärten Rücktritt von der «Vereinbarung betreffend die
Unterstützung von Bedürftigen, die mehrere Kantonsbürgerrechte besitzen»
(vom Bundesrat genehmigt am 28. Mai 1926) Kenntnis genommen. Gleichzeitig
hat er den Beitritt des Kantons Genf zur «Verwaltungsvereinbarung über die
Unterstützung von Doppelbürgern» (vom Bundesrat genehmigt am 6. Dezember
1963) festgestellt. Er hat bei dieser Gelegenheit bestimmt, daß die Verwaltungsvereinbarung

im Verhältnis des Kantons Genf zu den Kantonen, die ihr schon
angehören, ebenfalls am 1.Januar 1966 wirksam wird. Die Zahl der Kantone, die
der Vereinbarung von 1963 angeschlossen sind, erhöht sich damit auf zwanzig.
Der Vereinbarung von 1926 gehören noch an die Kantone Schaffhausen und
Graubünden. (Mitteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes
vom 11. November 1965.)
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